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3Buftr. fd)W«>3. #anbtt> Leitung („SÖeifterblatt") «t. 46

8« graflc Der dntwicfteag Bern« j«t ©tro^flaftt
enthält baS Programm ber fceiflnttig bemoîraiïfdjeti
gartet bet ©labt Bern folgenbe fünfte:

KommunaleBobenpolitiElnwetternUmfang burdj
©rroerbung unb Serïauf oon Siegenfcljaften unb Ber«
mehrung beS ftäbtifdjen ©runbbeftheS. ©infetpng etnet

Kommiffion fût Bobenpolitif unb ©labt « ©rweiterung.
BobenwertftatiftiE unb «Sanierung. Beoifion beS Bet«
fastens bet SanboetEäufen. SBauootfd^riflen füt Anlage
ber BetEehrSfirafjen unb be« ©irafjenbahnnetseS im $ln=
blicf auf bte ©rweiterung bet ©tab! unb bte fpätere
©ingemeinbung bet umliegenben Drtfchaften.
Bebauungsplan mit BerEehr«-- unb SBohnftrajjen für
bie Stabterroeiterung, mit Bobenreferoationen für BlarEt«,
©rholungS» unb Spielpläne, fût öffentliche Slnlagen,
©ärten unb ^ßarte, für ©emelnbe«, Kitten» unb Schul«
^ausbauten unb Abgabe oon Bauplänen p gemetnnünigen
Unternehmungen. Beoifion bet Bauorbttung mit Bor*
fdjriften übet ^ggtenlfc^e unb äfthetifdje Slnlage bet
©trafen unb Käufer. Betotbnung pm ©d) uh e unb

pr ©rhaltung oon Slltertümern, Baturbentmälern,
pr ©idjerung be« ©tabtbilbe«, bet Sanbfdjaft unb ber
Slu«ficht«pun£te oor Betunftaltung (ültt. 83 ©inführungS«
gefen gum ©chwelpr. 3'oitgefenbuen). Bermehrung ber
Bahnoetblnbungen unb Berbefferung ber gahrtenptäne
für ®ranfit« unb SoEatoerfeh*- Söfung ber Bahnhof«
frage nach Blafjgabe einer grofjftäbtifchen, grofjjügigen
Slnlage. SluSbau beS elcfttifd^en ©chmalfpur« unb Straffen
bahnnetje« für ben Bettelt mit bem gefamten Çlnterlanb
bet ©tabt. Berooüftänbigung be« @trafjenbahn«BeheS
unb Sluêbau be§ ©trafjenbahnbetriebeS. Beffere Ber«
binbung ber Slujjen quartiere unter fiel).

Baljnljofttmbü« in Biel. Bach längerer ^ßaufe, bie

butd) bie SBitterung8oerhältniffe geboten mar, finb bie
Slrbeiten am Bahnfwfuntbau roteber aufgenommen toorben.
SBaurer, ©teinfjauer unb ©rbarbeiter finb toieber am
SBerEe, 2lm Übergange nach Bibau ifi bte eine Blauer
besänftigen Unterführung pr enbgültigen Ço'ge aufge«

führt unb bie Sbecfftcine finb bereit« aufgelegt toorben.
Sluch an ber ©chlachthauSftrufje ift toieber Seben erwacht
®ie,3Jtattenfiraf}e wirb gegenwärtig weft wärt« fortgefent
bis pr ©Inmünbung in bte ©chlachthauSfirafje. ®tefe«
©rwadjen ber BautätigEett ift als fefyr wiMommene Slr-=

beitëgelegenheit p begräffen.

Ban oo» BJnatitonlmagajinen int Ronton ©lata«.
(Korrefp.) 3"' ©tarner Unterlanb, jwifchen Bäfel«
unb SBeefen, roetben Baraden für bie eibgenöffifchen
BlunitionS Blagajlne, forole eine jirta jroet Kilometer
lange gufahrtSftrafie erfiettt. ®le SfaSführung bet lectern,
forotebte gunbamentierungSarbeiten ftnb um ben ißretS
oon jirfa gr. 60,000 ber Baufirma ©omiotti ttt Çaêlen
(©taruS) übertragen toorben. ®tefe Arbeiten ftnb in
jtoeieinbalb Blonaten fertig p erfteilen.

innere Benonatlon ber ^fartfitdfe in 3«0. ®t«
Kirchgemeinbe 8etfammlung l)at elnfümmig befcfloffen,
bie*3nnen « Benooation ber Bfarttirdhe im Saufe btefeS

3ahre« auSpführen. ©ci) on feit mehreren fahren tjatte
bte Rircljenoertoaltung biefe Benooation in StuSficl)t ge«

nommen unb bie baijerigen Borarbeiten getroffen, unter
anberem etne etnläpdje Begutachtung feitenS be« h«*'
oorragenbften KirdjenEunfiEennetS, Çetrn ^Sater ®r. 9ltb.
Kuhn oon ©infiebeln, oeranla^t. ®er Kirctjenrat hatte
bie grage grünblich ftubiert unb oorbereitet. ©in betaiü
Iterte« Programm für bte Beftauration ift ausgearbeitet ;

bie roidhtigften Berträge tnSbefonberS für bie Kunfü
arbeiten; ftnb feftgelegt, ebenfo liegen für bie Hauptarbeiten
fefte Singebote oor. 3« lünfilerifdjet unb baulicher Be>

jtehung liegt bte Oberleitung tn ben £änben oon Herrn
iß a ter 'jDv. SI Kuh", bie fonefte SluSfübrung ber

Slrbeiten hat H^ Slrchiteft @. SBeber tn 3«fl i"
übermachen. 3nflujloe Slr^itetten•Honorar fteüt fidh ber

Koftenooranfdhlag auf ben Betrag oon 125,000 gr.

Btriegnng bed SBerlhofed in Bafel. ®a§ 3Bert<

hofateal an ber ißeftalo^iftraße ift befanntlich " für bie

Neubauten bcS SlnatomlegebäubeS unb ber phqjilallfchen
Slnftalt in Slnfpruch genommen; ber SBerfhof folllaitf
etnen Sagetplah ber ©h- SHerianfchen ©tiflung (®reifpih)
am Seimgrubentoeg oerlegt werben. ®te SWobiliaroer'
waltung foil im fogenannten 3ö^linhof untergebracht
werben. ®le bort befinblichen brei ©chultlaffen foöen
tn anbern ©chulhäufern ißlah finben, ba« ÜUlateriaü

SHagojln ber ©tabtgärtneret würbe nn^ bem Slteal ber
©tabtgärtnerel felbft oerlegt. ®ie ©efamtfoften werben
auf 130,000 gr. oeranfchlagt. ®em ©ro^en fRat wirb
fotgenber BefchluffeSentmurf oorgefchlagen : „®er ©roB«
Bat be« KantonS Bafet ®tabt, auf ben Slntrag beSiBe«
gterungSrateS, genehmigt bte Borlage über bte Berlegung
beS SBerfhofeS unb bewilligt ben für bie Bau« unb, Ber«
legungSarbeiten erforbetlichen Krebit oon ^130,000 gr."

ShtiOan ber £Baffetoetforgang 8ifihof«iell (ïhur--
gau), SBährenb ber obere ©tabtteil oom Beferooir ©teig
auS (löblich oom ©täbtchen am Slbhang beS BifchofS«
berges) oerforgt wirb, erhalten bie unteren ©tabtgebtete
®hwïfdb/ gabrifftraBe unb ©itterthal baS Sßaffer auS
bem jenfetts ber ®hur an ber ©tra^e nadh BteberhelfenS«
wil gelegenen, 1911 erbauten Beferooir ©loggerShauS,
unb jwar mit teilweifer Benü^ung ber urfprünglichen
Hauptleitung. Qnjwifchen ftnb aber im ©ebtete ber
©tation ©itterthal oerfc^tebene ©tabliffemente entftanben,
roel^e bebeutenbe Klengen SBaffer beanfprudjen, fo bie

SOÎofterei, baS ©aSmerî unb bie Konfetoenfabriî. ®en
Slnforberungen btefer Slbnehmer oermag bie alte Haupt«
leitung oon 100 mm nicht mehr ju genügen, unb eS

muß für beffere 3uful)r gcforgt werben. ®teS foil er«

relcljt werben burch etne birette Berblnbung oon SJluggen«
fturm nach ©tation ©itterthal In einer 150 mm Settung
oon 1100 m Sänge mit Unterführung ber ®huï. ®urc|
biefe Berbinbung erhält bie untere 3one ohne weitere«
eine Begleitung, bte auf 3cthwh«te hinaus alten Sin--

fptüdjen gewachfen fein bürfte. ®aS um fo eher, at«
bie ©emeinbe in ©loggerShauS noch »»eitere Quellen be«

ftfct, beren gaffung "nur noch eine grage ber 3eit ift-
®te Koften ber genannten Berblnbung ftnb auf 37,000
granfen oeranfchlagt unb oon ber ©emeinbeoerfamntlung
bewilligt worben. ®er fcheitibar hohe Soften wirb ben
©emeinbehauShalt nur unbebeutenb beeinfïuffen, ba bie

je 5«projentige Betjlnfung unb Slmortifation aus ben

©rträgniffen ber SBafferoerforgung beftritten werben.

3itt Stage ber BerbiHignng ber HaufiDltcti.
(Bi.-Sorrefponbenj.)

SluS ber itt Bo. 42 bicfeS Blatte« angeführten Ber«
fügung be« hefftfd^en Bllnifterium« geht heroor, ba^
ber Buf nach BerbiHigung ber Bauweifen at« ©egen«
gewicht p ben enorm gefttegenen greifen für SJlaterialien
unb StrbeitSlöhne auch anbermärtS erhoben wirb.

SBir finb für biefe Anregung außerorbentlidh banfbar,
benn fie fdhnetbet eine eminent wichtige grage an, welch«

bisher noch nldjt in bretter öffenilichlett biSEuttert würbe,
fcbafj btejenigen SJlafjttahmen getroffen werben tonnten,
weldhe für ba« Bauwefen, befonber« aber für bie SBoh"'
oerhältntffe oon gewaltiger Bebeutung ftnb.

©S ifi Satfache, ba| unter ben heu'igen ißreiSoer«
hältniffen für Blaterialien, wie StrbeitSlöhne, ntdht
bie Söfang beS ißohnungSmangelS getreten werben Cann.

Mustr. schwîtz, Handw -Zeitung („Meisterblatt") Nr- 4t>

Z«r Frage der E«twickl«»g Ber»s zur Großstadt
enthält das Programm der freisinnig - demokratischen
Partei der Stadt Bern folgende Punkte:

Kommunale Bodenpolitik in weitem Umfang durch
Erwerbung und Verkauf von Liegenschaften und Ver-
mehrung des städtischen Grundbesitzes- Einsetzung einer

Kommission für Bodenpolitik und Stadt-Erweiterung.
Bodenwertstatistik und -Taxierung. Revision des Ver-
fahrens bei Landverkäufen. Bauvorschriften für Anlage
der Verkehrsstraßen und des Siraßenbahnnetzes im Hin-
blick auf die Erweiterung der Stadt und die spätere

Eingemeindung der umliegenden Ortschaften.
Bebauungsplan mit Verkehrs-und Wohnstraßen für
die Stadterweiterung, mit Bodenreservationen für Markt-,
Erholungs- und Spielplätze, für öffentliche Anlagen,
Gärten und Parke, für Gemeinde-, Kirchen- und Schul-
Hausbauten und Abgabe von Bauplätzen zu gemeinnützigen
Unternehmungen. Revision der Bauordnung mit Vor-
schriften über hygienische und ästhetische Anlage der
Straßen und Häuser. Verordnung zum Schutze und
zur Erhaltung von Altertümern, Naturdenkmälern,
zur Sicherung des Stadtbildes, der Landschaft und der
Aussichtspunkte vor Verunstaltung (Art- 83 Einführungs-
gesetz zum Schweizer. Zivilgesetzbuch)- Vermehrung der
Bahnverbindungen und Verbesserung der Fahrten Pläne
für Transit- und Lokaloerkehr. Lösung der Bahnhof-
frage nach Maßgabe einer großstädtischen, großzügigen
Anlage. Ausbau des elektrischen Schmalspur- und Straßen -

bahnnetzes für den Verkehr mit dem gesamten Hinterland
der Stadt. Vervollständigung des Straßenbahn-Netzes
und Ausbau des Straßenbahnbelriebes. Bessere Ver-
bindung der Außen quartiere unter sich-

Bah»hofnmva« in Biet. Nach längerer Pause, die

durch die Witterungsverhältniffe geboten war, sind die
Arbeiten am Bahnhofumbau wieder aufgenommen worden-
Maurer, Steinhauer und Erdarbeiter sind wieder am
Werke. Am Übergänge nach Nidau ist die eine Mauer
der (.künftigen Unterführung zur endgültigen Höhe aufge-
führt und die Decksteine sind bereits aufgelegt worden.
Auch 'an der Schlachthausstraße ist wieder Leben erwacht
Die.Mattenstraße wird gegenwärtig westwärts fortgesetzt
bis zur Einmündung in die Schlachthausstraße. Dieses
Erwachen der Bautätigkeit ist als sehr willkommene Ar-
beitsgelegenheit zu begrüßen.

Ban von MtMitionZmagazwe» im Kanton GlarnS.
(Korresp) Im Glarner Unterland, zwischen Näfels
und Wessen, werden Baracken für die eidgenössischen

Munitions-Magazine, sowie eine zirka zwei Kilometer
lange Zufahrtsstraße erstellt. Die Ausführung der letztern,
sowie die Fundamentierungsarbeiten sind um den Preis
von zirka Fr. 60.000 der Baufirma Comiotti in Haslen
(Glarus) übertragen worden. Diese Arbeiten sind in
zweieinhalb Monaten fertig zu erstellen.

Jn«ere Roovatio» der Pfarrkirche in Zug. Die
Kirchgemeinde-Versammlung hat einstimmig beschlossen,
die((Innen - Renovation der Pfarrkirche im Laufe dieses

Jahres auszuführen. Schon seit mehreren Jahren hatte
die Kirchenverwaltung diese Renovation in Aussicht ge°
nommen und die daherigen Vorarbeiten getroffen, unter
anderem eine einläßliche Begutachtung seitens des her-
vorragendsten Kirchenkunstkenners, Herrn Pater Dr. Alb.
Kühn von Einsiedeln, veranlaßt. Der Kirchenrat hatte
die Frage gründlich studiert und vorbereitet. Ein detail-
liertes Programm für die Restauration ist ausgearbeitet;
die wichtigsten Verträge insbesonders für die Kunst-
arbeitest sind festgelegt, ebenso liegen für die Hauptarbeiten
feste Angebote vor. In künstlerischer und baulicher Be-
ziehung liegt die Oberleitung in den Händen von Herrn
Pater Dr- A Kahn, die korrekte Ausführung der

Arbeiten hat Herr Architekt E. Weber in Zug zu

überwachen. Inklusive Architekten-Honorar stellt sich der

Kostenvoranschlag auf den Betrag von 125,000 Fr.

Verleg««« des WerkhofeS i« Basel. Das Werk-
Hofareal an der Pestalozzistraße ist bekanntlich für die

Neubauten des Anatomtegebäudes und der physikalischen
Anstalt in Anspruch genommen: der Werkhof solUaüf
einen Lagerplatz der Eh. Merianschen Stiftung (Dreispitz)
am Leimgrubenweg verlegt werden. Die Mobiliaroer-
waltung soll im sogenannten Zäslinhof untergebracht
werden. Die dort befindlichen drei Schulklassen sollen
in andern Schulhäusern Platz finden, das Material-
Magozin der Stadtgärtnerei würde nach dem Areal der
Stadtgärtneret selbst verlegt. Die Gesamtkosten werden
auf 130,000 Fr. veranschlagt. Dem Großen Rat wird
folgender Beschlussesentwurf vorgeschlagen: „Der Große
Rat des Kantons Basel Stadt, auf den Antrag desMe-
gterungsrates, genehmigt die Vorlage über die Verlegung
des Werkhofes und bewilligt den für die Bau-und) Ver-
legungsarbeiten erforderlichen Kredit von (130.000 Fr."

A«Sva« der Wafferversorgsng BtschofSzell (Thur-
gau). Während der obere Stadtteil vom Reservoir Steig
aus (südlich vom Städtchen am Abhang des Bischofs-
berges) versorgt wird, erhalten die unteren Stadtgebiete
Thurfeld, Fabrikstraße und Sitterthal das Waffer aus
dem jenseits der Thur an der Straße nach Ntederhelfens-
wil gelegenen, 1911 erbauten Reservoir Gloggershaus,
und zwar mit teilweiser Benützung der ursprünglichen
Hauptleitung. Inzwischen sind aber im Gebtete der
Station Sitterthal verschiedene Etablissemente entstanden,
welche bedeutende Mengen Wasser beanspruchen, so die

Mosterei, das Gaswerk und die Konservenfabrik- Den
Anforderungen dieser Abnehmer verniag die alte Haupt-
leitung von 100 mm nicht mehr zu genügen, und es

muß für bessere Zufuhr gesorgt werden. Dies soll er-
reicht werden durch eine direkte Verbindung von Muggen-
stürm nach Station Sitterthal in einer 150 mm Leitung
von 1100 m Länge mit Unterführung der Thur. Durch
diese Verbindung erhält die untere Zone ohne weiteres
eine Rtngleitung, die auf Jahrzchnte hinaus allen An-
sprüchen gewachsen sein dürfte. Das um so eher, als
die Gemeinde in Gloggershaus noch weitere Quellen be-

sitzt, deren Fassung nur noch eine Frage der Zeit ist.
Die Kosten der genannten Verbindung sind auf 37,000
Franken veranschlagt und von der Gemeindeversammlung
bewilligt worden. Der scheinbar hohe Posten wird den
Gemeindehaushalt nur unbedeutend beeinflussen, da die

je 5-prozentige Verzinsung und Amortisation aus den
Erträgnissen der Wasserversorgung bestritten werden.

Zur Rage der BeMlWg der Baukosten.

(tZi.-Korrespondenz.)

Aus der in No. 42 dieses Blattes angeführten Ver-
sügung des hessischen Ministeriums geht hervor, daß
der Ruf nach Verbilligung der Bauweisen als Gegen-
gewicht zu den enorm gestiegenen Preisen für Materialien
und Arbeitslöhne auch anderwärts erhoben wird.

Wir sind für diese Anregung außerordentlich dankbar,
denn sie schneidet eine eminent wichtige Frage an, welche

bisher noch nicht in breiter Öffentlichkeit diskutiert wurde,
sodaß diejenigen Maßnahmen getroffen werden konnten,
welche für das Bauwesen, besonders aber für die Wohn-
Verhältnisse von gewaltiger Bedeutung sind.

Es ist Tatsache, daß unter den heu'igen Pretsver-
Hältnissen für Materialien, wie Arbeitslöhne, nicht an
die Lösung des Wohnungsmangels getreten werden kann.
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SBte tn biefem Blatte übrigens fcljon öfters ermahnt, finb
bte Blaterialpreife beïanntltdlj in folgern Btafje geftlegen,
bafj bie ©efiehuttgSîoften oeS bezugsfertigen ©ebäubeS

ntcf)t mehr im ©inflange mit einer bereinigen Renbitc
ftehen, mte fie 00m Bewohner ohne feine ©djäbigung
aufgebracht roerben ïann. ©S läfjt fich ntcîjt leugnen,
bafj in 'ftäbtifdjen Berhältniffen bie Söefc^affung beS

BltelpretfeS für bie Btehrzahl ber Bewohner, befonberS
ber, mittlem unb untern Klaffen, eine beinahe unerträg»
liehe Saft geroorben ift. ©erartige SSerhältniffe finb
ungefunb unb eS liegt auf ber fpanb, bafj baS Kapital
bie Çppotheî» Anlagen meibet, bis burch fRafjnahmen
irgenb welcher AU eine ©efunbung unb befonberS
©idjerhett im ©runbftücfwefen Btah gegriffen hat.

©ieS ïann ftattfinben burch Regulierung unferer heu»

tigen äBertoerhältniffe, burch mieber eintretenbe SSerbiHi^

gung ber ällaterialien uff». Iber eine Änberung auf btefer
BajlS wirb nicht fo rafdfj eintreten ïônnen, fonbern fie roirb
ihrerfettS non ber Anberurtg ber wirtfchaftlichen Berhält»
niffe abhängen, roaS nur ©chritt für ©chritt oor fich gehen
roirb unb Jahrzehnte bauern ïann, lucifyvettb u>iv tjeute
fc^on brittgenb fofortige 2lOljilfc ferbevn titiiffcn.

©S ttiu| alfo fofort auf Bltttei unb Biege SBebad^t

genommen roerben, burch welche ben Blifjftänben, wenig.
BenS teilroetfe begegnet roerben ïann. £ieute geigt ji<h als
ber einige fofort begehbare Bieg nur bie BerbiHigung
ber Bautoften uttb unfere Baubehörben foHten eS ftch

Zur Bflidjt machen, fo rafch als möglich b«e beftehenben

fBauoorfchriften ju reoibteren, um ju ermöglichen, bafj
einer rationellen, oerbiHigten Bauroetfe gefetjlicher Bietfe
ïetne ©^roterigïetten mehr im Biege ftehen.

@S barf hier wohl angeführt roerben, bafj bte bau

polizeilichen Borfchriften, welche heute noch zu Recht

beftehen, zu einer Bett aufgefteHt würben, als in ton.
ftruttioer Çlnfccht noch nicht bie heutigen gortfehritte ber

©edjnif oerfügbar waren unb als bie Btateriafpreife
unb Arbeitslöhne nicht in bemjenigen HHafje zu Rechnung
ftanben wie heute.

Biir müffen auch feftfteKen, bah bie amtlichen Bau»

organe in ihrer Auslegung ber baupolizeilichen Bor>

fchriften otelfadj Z» ängftlich finb unb eher mehr rote

unumgänglich notroenbig forbern, als bafj fie ganz be.

rechtigte Konzeffionen machen würben. ©S hat ftch hier
oielfach ein ungefdjrtebeneS ©efetj herauSgebilbet, baS ftch

eigentlich nur auf alte ©epflogenhettcn unb Beobachtung

gen aufbaute unb bem eS nichts fchaben würbe, wenn
eS non einem neuen Baugefetj befeitigt würbe, burch

welches ein frifcher 3ug ber Reuzeit weht.
§ür bie offene Bebauung, welche heute auf ©runb

ber otelfadjen Begebungen oon ïommunaler wie oolts»

wohlfahrtlich« ®ette für ben Biofjnbau in erfter Slnte
In Betraft ïommt, bürfen wir uns ganz ®ohl ben

Berfügungen anfchliefjen, welche, wie eingangs erwähnt,
In Reffen erlaffen würben. Biir t'önnen aber tn unfern
Berhältniffen ganz wohl oon allzu ärmlicher Ausführung,
rote fte biefe Berfügur g im Allgemeinen berticïfichtigt,

ctg 1er, no eS fch im Bifdcffung ton SEPoïrgcïcg<t>

heiten für ben Btittelftanb hanbelt, bem eine gtôfjere
Ausgabe für feine Behaufung zugemutet werben barf.

Unter alten Umfiänbrat feilte aber oon ©imenfionte»
rangen abgefehen roerben, weldfje bte Bautechniï heute
als unbeblngt übertrieben bezeichnen barf. ©S folïte anbet»
feits bie 3utaffung oon Konfltuflionen unb Rtaterialien
ermöglicht roerben, welche fich oelatio billig fteUen.
©benfo muh eine fparfamfte Berwenbung ber Blaterial»
mengen erlaubt roerben, unter ber BorauSfetjung natür»
lieh, bah ber Jorberung für genügenbe ©oltbität unb
hggtenifche ©tnwanbfreihett gertflgettb ©arantie geboten
ift. ©S ïann z. B. behörblidherfeitS auch barauf hinge»
wirtt werben, bah burch ©tnhettSformeu unb .©röfjen
für »tele Bauteile, auch auf biefe Bietfe eine BerbiHigung
erzielt roirb. 5ßit beuten fpezielt an fogenannte Rormal»
tppen unb »©röfjen für bie |jolz-- unb Anfcfjlagarbeiten,
für bie ©laferarbeiten, für Brüftungen, ©eläufe, ©reppen»
trifte, Kaminzüge ufro. ©abei braucht abfolut nidht oon
bem Berlangen einer tunft» unb fachgerechten Ausführung
abgegangen werben ; im ©egenteil, derartige Borfchriften
tonnten olel beffer als unter ben fetzigen Berhältniffen
bem ißfufchertum einen Riegel flohen.

Unfer Berlangen nicht einzig ba, fonbern, ab»

gefehen oon ber etngangS angeführten beherzeniwerten
©tuöte beS £e«n ©retfdjel, finb eS Behörben, Korpora»
tionen, Bereinigungen im AuSlanbe unb fpegieü in ©eufch'
lanb, welche ein ©infcljretten im angebeuteten ©inne nicht
nur brtngenb forbern, fonbern auch burchzuführen be»

abficl)tigen. 3um Betfptel haben bie ©tabtoerorbneten oon
©harlottenburg befehlt) fjen, unter Sufammenfdjluh mit
ben Baubehörben ©roh.Berlins bie Aufhebung unnützer
Bauorbnungcn zu forbern unb bie ©iitführung etner
fparfamern Bauroeife zu ermöglichen, ba fid) ^te
tlnmögttchteit zeigte, bah burch anbete Biafjnahmen ber
brohenben BiohnungSnot zu begegnen fet.

AnberfeitS haben bie preitffifchen Bltnifterten ber
öffentlichen Arbeiten unb beS Innern ben ihnen unter»
fteUten ©emeinben nahegelegt unb brlngenb empfohlen,
noch währenb beS Krieges alle biejenigen Blafjnatjmen
Zu treffen, noch währenb beS Krieges ber oermehrten
Bautätigteit bie Biege zu ebnen unb nicht in letter Stnie
hat bie fparfame Bauroeife ihre Berteibiger gefunbeu.

©rohe girmen ber beutfehen Sfnbufirie, wie z^ B.
Krupp in @ffen haben für bie Befettigung ber SBohnnot
BreiSauSfähretben oeranftaltet unb ganz befonberS bte
BerbiHigung ber Koften als Bebingung gemacht.

BefonberS foil bte fürzlich in Berlin erfolgte ©rün»
bung eines RelehSoetbanbeS zur £?örberung fparfamer
Bauroeife ermähnt roerben, tn beffen Borfiänben bte
berufenden Bertreter oon Regierungen, Çodhfchuten, beS
SjetmatfchutjeS, ber BolfSroirtfchaft, ber ©rohfinanz, ber
3!nbufttie ufro. betätigt finb. ©urdlj einen foeben eröff»
neten SBettberoerb um Borfchläge zur BerbiHigung beS
KletnwohnungSbaneS, für roelchen Breife in ber ^öhe
oon 20,000 SJiatE auSgefetzt finb, fucht biefer Berbanb
bie argcfd^nittcne grege zur Sßfung zu bringen, wobei
ruf feten ba8 Aigertl'dlidÇe uib Ilmiitelfare
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Wie in diesem Blatte übrigens schon öfters erwähnt, sind
die Materialpretse bekanntlich in solchem Maße gestiegen,

daß die Gestehungskosten des bezugsfertigen Gebäudes
Nicht mehr im Einklänge mit einer derartigen Rendite
stehen, wie sie vom Bewohner ohne seine Schädigung
aufgebracht werden kann, Es läßt sich nicht leugnen,
daß in städtischen Verhältnissen die Beschaffung des

Mietpreises für die Mehrzahl der Bewohner, besonders
der, mittlern und untern Klassen, eine beinahe unerträg-
liche Last geworden ist. Derartige Verhältnisse sind

ungesund und es liegt auf der Hand, daß das Kapital
die Hypothek-Anlagen meidet, bis durch Maßnahmen
irgend welcher Alt eine Gesundung und besonders

Sicherhett im Grundstückwesen Platz gegriffen hat.
Dies kann stattfinden durch Regulierung unserer Heu-

tigen Wertverhältnisse, durch wieder eintretende Verbilli-
gung der Materialien usw. Aber eine Änderung auf dieser

Basis wird nicht so rasch eintreten können, sondern sie wird
ihrerseits von der Änderung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse abhängen, was nur Schritt für Schritt vor sich gehen
wird und Jahrzehnte dauern kann, während wir heute
schon dringend sofortige Abhilfe fordern iniissen.

Es muß also sofort auf Mittel und Wege Bedacht
genommen werden, durch welche den Mißständen, wenig-
stens teilweise begegnet werden kann. Heute zeigt sich als
der einzige sofort begehbare Weg nur die Verbilligung
der Baukosten und unsere Baubehörden sollten es sich

zur Pflicht machen, so rasch als möglich die bestehenden

Bauvorschriften zu revidieren, um zu ermöglichen, daß
einer rationellen, verbilligten Bauweise gesetzlicher Weise
keine Schwierigkeiten mehr im Wege stehen.

Es darf hier wohl angeführt werden, daß die bau

polizeilichen Vorschriften, welche heute noch zu Recht

bestehen, zu einer Zeit aufgestellt wurden, als i» kon-

struktiver Hinsicht noch nicht die heutigen Fortschritte der

Technik verfügbar waren und als die Materialpretse
und Arbeitslöhne nicht in demjenigen Maße zu Rechnung
standen wie heute.

Wir müssen auch feststellen, daß die amtlichen Bau-

organe in ihrer Auslegung der baupolizeilichen Vor-
schriften vielfach zu ängstlich sind und eher mehr wie

unumgänglich notwendig fordern, als daß sie ganz be-

rechtigte Konzessionen machen würden. Es hat sich hier
vielfach ein ungeschriebenes Gesetz herausgebildet, das sich

eigentlich nur auf alte Gepflogenheiten und Beobachtun-

gen ausbaute und dem es nichts schaden würde, wenn
es von einem neuen Baugesetz beseitigt würde, durch

welches ein frischer Zug der Neuzeit weht.

Für die offene Bebauung, welche heute auf Grund
der vielfachen Bestrebungen von kommunaler wie volks-

wohlfahrtlicher Seite für den Wohnbau in erster Linie
in Betracht kommt, dürfen wir uns ganz wohl den

Verfügungen anschließen, welche, wie eingangs erwähnt,
in Hessen erlassen wurden. Wir können aber in unsern
Verhältnissen ganz wohl von allzu ärmlicher Ausführung,
wie sie diese Verfügung im Allgemeinen berücksichtigt,

clglen, no eè sich im Hbschefsung ron Molrgelig't-

heiten für den Mittelstand handelt, dem eine größere
Ausgabe für seine Behausung zugemutet werden darf.

Unter allen Umständem sollte aber von Dimensionte-
rungen abgesehen werden, welche die Bautechnik heute
als unbedingt übertrieben bezeichnen darf. Es sollte ander-
seits die Zulassung von Konstruktionen und Materialien
ermöglicht werden, welche sich relativ billig stellen.
Ebenso muß eine sparsamste Verwendung der Material-
mengen erlaubt werden, unter der Voraussetzung natür-
lich, daß der Forderung für genügende Solidität und
hygienische Ein wandfreibeit genügend Garantie geboten
ist. Es kann z. B. behördlicherseits auch darauf hinge-
wirkt werden, daß durch Einheitsformen und -Größen
für viele Bauteile, auch auf diese Weise eine Verbilligung
erzielt wird. Wir denken speziell an sogenannte Normal-
typen und -Größen für die Holz- und Anschlagarbeiten,
für die Glaserarbeiten, für Brüstungen, Geläufe, Treppen-
tritte, Kaminzüge usw. Dabei braucht absolut nicht von
dem Verlangen einer kunst- und fachgerechten Ausführung
abgegangen werden; im Gegenteil, derartige Vorschriften
könnten viel besser als unter den jetzigen Verhältnissen
dem Pfuschertum einen Riegel stoßen.

Unser Verlangen steht nicht einzig da, sondern, ab-
gesehen von der eingangs angeführten beherzenZwerten
Studie des Herrn Gretschel, sind es Behörden, Korpora-
tionen, Vereinigungen im Auslande und speziell in Deusch-
land, welche ein Einschreiten im angedeuteten Sinne nicht
nur dringend fordern, sondern auch durchzuführen be-

absichtigen. Zum Beispiel haben die Stadtverordneten von
Charlottenburg beschlossen, unter Zusammenschluß mit
den Baubehörden Groß-Berlins die Aufhebung unnützer
Bauordnungen zu fordern und die Einführung einer
sparsamern Bauweise zu ermöglichen, da sich eben die
Unmöglichkett zeigte, daß durch andere Maßnahmen der
drohenden Wohnungsnot zu begegnen sei.

Anderseits haben die preussischen Ministerien der
öffentlichen Arbeiten und des Innern den ihnen unter-
stellten Gemeinden nahegelegt und dringend empfohlen,
noch während des Krieges alle diejenigen Maßnahmen
zu treffen, noch während des Krieges der vermehrten
Bautätigkeit die Wege zu ebnen und nicht in letzter Linie
hat die sparsame Bauweise ihre Verteidiger gefunden.

Große Firmen der deutschen Industrie, wie z. B.
Krupp in Essen haben für die Beseitigung der Wohnnot
Preisausschreiben veranstaltet und ganz besonders die
Verbilligung der Kosten als Bedingung gemacht.

Besonders soll die kürzlich in Berlin erfolgte Grün-
dung eines Retchsverbandes zur Förderung sparsamer
Bauweise erwähnt werden, in dessen Vorständen die
berufensten Vertreter von Regierungen, Hochschulen, des
Heimatschutzes, der Volkswirtschaft, der Großfinanz, der
Industrie usw. betätigt sind. Durch einen soeben eröff-
neten Wettbewerb um Vorschläge zur Verbilligung des
Kletnwohnungsbaues, für welchen Preise in der Höhe
von 20.000 Mark ausgesetzt sind, sucht dieser Verband
die arg> schnitte ne Frcge zur Lösung zu lningen, wobei
ruf silen Fell das Vtgerll etliche md llrn ilteikare
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bet SöermirfltdhungSmöglldhfeiten nadhbrücfticf) iit§ Auge
gefaßt werben foil. AIS befonbetS wichtig gilt btefem
ÎBerbanb, baß bte Aufmerffamfett bet ©taatSbehörben,
bet ©labte ufro. auf bie au fparfamet SSauweife gceig»
neten Kottfiruftionen unb 93auftoffe, forote auf bte 33er»

befferungSmöglichfeiten tu ben ©dhaffenSmethoben nach«

brücflidh htngelenft wirb.
©0 Iteßen ftdh nocß olele 23eifpiele beS großen gnter*

effeS für unfere grage anführen. Hßir wollen ßoffeti,
baß unfere Sehörben an btefe wichtige Aufgabe ebenfalls
mit tunlidljer Staffelt herantreten, um btejenigen 9Jiaß=
nahmen au treffen, roeldje nicht nur ben ruinöfen S3er
hältniffen, mte fte heute herrfchen, Abbruch tun, fonbern
auch für bte aüernächfie Sufunft unfere barnieberliegenbe
Sautätigfett ju beleben oermögen, @1 ift aber auch fehr

ju wünfchen, baß ftch unfere Sntereffentengruppen mie

Architeften« unb ÎJaumetfteroerbânbe aufammenfc^lteßen,
um burdj Anträge unb SJtotionen bie 93ef)örben jur
Inangriffnahme ber Söfung ju beftimmen unb ju ani>
mieten. Unfer ^eimatfchuß wirb (jier ebenfalls eine ban£=

bare Aufgabe für bie nädjfte Seit gefunben ßaben.
Sum ©djluffe bürfen mir nicht unerwähnt loffen,

baß bei uns bereits beßörbtidfer* mie prioaterfeits ©tubten
in biefer ©acße gemalt mürben. @0 foil j. S3, bas
fjodjbauamt ber ©tabt Süridh für bte ©rfteüung eines
2BohnquartlerS auf bem alten grtebhofareal in AußetfihI,
anläßlich ber S3auauSfd^reibungen ben Sntereffenten, als
Variante neben ben amtlichen SSorfcfjriften für bie AuS-
führung, Söfungen empfohlen ^aben, welche eine 93er=

bitligung gegenüber ber heutigen teuren 33aumeife ermög*
liefen. SSon ©eiten ber Unterneljmerfcßaft ift aucïj, fo
meit biefe bodf) unerwartete Stage eS möglich machte,
bem Verlangen ber genannten 93e^örbe entgegen gefom=
men warben. S"m S3etfptel ift unS beîannt, baß bie

S3aufirma £>obi & Qennq in Sûridj 6 in 94achachtung
ber angeführten Sfcenbenjen, fldfj SBanbfonfiruftionen für
ftäbtifcfje wie lanbltcße SSer^ältniffe patentieren ließ, bte
eine erhebliche 33ermlnbetung ber S3aufoften geftattet,
ohne baß babei Nachteile fonftruftioer ober ^tjglcriifc^et:
3lrt ju befürchten wären. @S ift feßr ju wünfchen, baß
berartige SSejtrebungen oon ©rfolg begleitet finb unb
bamit ber Allgemeinheit ein großer ®ienft geleistet wirb.

Uerbandcweseit.
©djwetjer. ©etnetbeoetfianö. (üJiitget.) ®er Sen*

traloorfianb hielt oom 6. bis 8. gebruar in 93ern der
faft DoKjählig befudhte ©ißungen ab. 33orerft würben
ein S3erid)t beS ©elretariateS über bie SEätigfett ber S«n=
tratleitung fett leßter ©itjung entgegengenommen, baS

Arbeitsprogramm unb bte S3ubgetS ber #entralfaffe, ber
gemetbltdjen SehrltngSprüfungen unb beS iOereinSorgaitS
pro 1918 angenommen, bie IBorfcßläge für bie SBaßlen
in bie ©pejialîommiffionen für treffe unb für Ärebit=
fragen aufgeftellt unb als iflebaftor beS S3ereinSorganS
„©«hroeijer. ©emerbejeitung" aus 54 ^Bewerbern gewählt:
|jerr ®r. fur. S ä ch in S3afel.

®te ©eroerbegefeßgebung bilbete ^auptgegen«
ftanb biefer Tagungen. ®le S3 unb eSgefetjentwürfe betr.
IBerufSlehre unb S3erufSbitbung unb betr. bie

Arbeit in ben ©emerben würben tn ber £>aupt=
fache nach ben Vorlagen ber ®irettion mit wenigen
Anbetungen angenommen unb fotlen nun an bte im griüh'
jähr ftattßnbenbe ®elegiertenoerfammlung weitergeleitet
werben, um fobann als Vorarbeiten für bie e i b g e n.
©ew'erbegefeßgebung ben VunbeSbeßocben oorge^
legt werben ju fönnen.

®er ron ten ©ewerffdhaften ter ScbenSmilteU unb
SranSportaabeiter eingereichte VunteSgefetsedwurf betr.

bie Arbeit tn ben Väcfereien unb Konbitorelen würbe ju
Rauben beS VoIfSwirtfdhaftSbepartementeS tn bem ©tnne
begutachtet, eS fei auf btefen ©ntmurf nicht etnjutreten,
detmeßt biefe ©efeßeSmaterle in einem allgemeinen
VunbeSgefeß betr. bte Arbeit in ben ©emerben ju regeln,
welche ©efe^gebung beftmögttch geförbert werben fotlte.

®ie (Sittgabe ber fchmeijer. 2Birte=, S3äcEer« unb Äon<
bitoren=S3erbänbe betr. gettrationierung an ben SSunbeS*

rat würbe tnfoweit unterftüßt, als btefen berufen jur
AuSgletdßung ber Umfatjoerlufte ber notwenbige ©emerbc
jufdhlag oon 20 % jugemiefett werben foil.

Sn bejug auf bie Ausführung ber eib g en. Unfall«
oetfidherung würben u. a. bte ißrämlenfähe ber Seht'
linge bisîutiert unb babei gemfinfeht, eS möchte btefe

gtage fo geregelt werben, baß baburdfj bte S ehr lingS*

haltung nicht oerßinbert werbe.

fiant onal=banbnertfeher SOngntrmelfter »eröanb.
(©Ingef.) Unter bem SBorfiße beS Çerrn ©aprej, SlBag*

nermeifier in Su"i' tagten Sonntag ben 10. bteS bte

Scannen beS bünbnerifdßen SöagnergewerbeS in ©h"ï S"*
©rünbung eines fantonal bünbnerifchen aBagnermetfter«
löerbanbeS. ®ie IBerfammtung war nicht fo jahlreich
befudßt, wie hätte erwartet werben fönnen; auS einigen
®alfd)aften waren fchriftliche SuftimmungSerflärungen für
bie ©rünbung eingegangen.

®te im Sntwurfe oorltegenben Statuten würben burdp
beraten unb befdhloffen, biefelben nodß allen SalfdhaftS«
feflionen jur endgültigen S3ernehmlaffung jujufteüen; auch

bie Söagnermeifter, wclcße einer ©eîtion nicfjt angehören,
werben nodß jur S3eratung jugejogen.

©infiimtnig würbe h^^auf bte ©rünbung eines fan*
tonaUbünbnerifchen SBagnermetfter^erbanbeS befdßloffen
unb im ißrtnjipe bte oortiegenben ©tatuten als foldhe

anerfannt. ®ie SBahl beS SßorftanbeS :c, würbe auf
etne anfangs SUätj 1918 ftattßnbenbe S3etfammlung uer^
fdjoben, ju ber fobann löcfentofer S3efudj erwartet wirb,
©in ißreiStartf wirb bis ju biefer jweiten SSetfammlung
oon ben ©eftionen ebenfaüS oorberaten werben, fo baß
ein füldjer bann gletdhjeitig in Kraft ertlärt werben ïann
mit ber befinltioen Annahme ber S3erbanbS»©tatuten.

®ie9)iitgliebf^aftbeimfantonal bftnbnerifchen@dhmteb*
unb 2Bagnermetfiet'33erbanb wirb beibehalten werben,
wte auch burdß bicfelbe, beim fchmetjerifchen S3erbanbe.

Sn ber allgemeinen Umfrage würbe noch befdhloffen,
an jufteßenbe ©teile etne ©Ingabe ju richten um 93er«

abfolgung einer S«foß=S3rotfarte für bie 9Bagnet; man
hielt eS für burcßauS richtig, baß, wenn bie ©dßretner,
^»oljbteger, Sfteifaufjteßer :c. etne S"fah SJrotfarte als
„©chwerarbeiter" erhalten, fo boef) ber Sffiagner ebenfalls
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der Verwirklichungsmöglichketten nachdrücklich ins Auge
gefaßt werden soll. Als besonders wichtig gilt diesem

Verband, daß die Aufmerksamkeit der Staatsbehörden,
der Slädte usw. aus die M sparsamer Bauweise geetg-
neten Konstruktionen und Baustoffe, sowie auf die Ver-
besserungsmöglichkeiten in den Schaffensmethoden nach-
drücklich hingelenkt wird.

So ließen sich noch viele Beispiele des großen Inter-
esses für unsere Frage anführen. Wir wollen hoffen,
daß unsere Behörden an diese wichtige Aufgabe ebenfalls
mit tunlicher Raschheit herantreten, um diejenigen Maß-
nahmen zu treffen, welche nicht nur den ruinösen Ver-
Hältnissen, wie sie heute herrschen, Abbruch tun, sondern
auch für die allernächste Zukunft unsere darniederliegende
Bautätigkeit zu beleben vermögen. Es ist aber auch sehr

zu wünschen, daß sich unsere Intereffentengruppen wie
Architekten- und Baumeifteroerbände zusammenschließen,
um durch Anträge und Motionen die Behörden zur
Inangriffnahme der Lösung zu bestimmen und zu ani-
mieren. Unser Heimatschutz wird hier ebenfalls eine dank-
bare Aufgabe für die nächste Zeit gefunden haben.

Zum Schlüsse dürfen wir nicht unerwähnt lassen,
daß bei uns bereits behördlicher- wie privaterseits Studien
in dieser Sache gemacht wurden. So soll z. B. das
Hochbauamt der Stadt Zürich für die Erstellung eines
Wohnquartiers auf dem alten Friedhofareal in Außersihl,
anläßlich der Bauausschreibungen den Interessenten, als
Variante neben den amtlichen Vorschriften für die Aus-
führung, Lösungen empfohlen haben, welche eine Ver-
billigung gegenüber der heutigen teuren Bauweise ermög-
lichen. Von Seiten der Unternehmerschaft ist auch, so

weit diese doch unerwartete Frage es möglich machte,
dem Verlangen der genannten Behörde entgegen gekom-
men worden. Zum Betspiel ist uns bekannt, daß die

Baufirma Hobi Ä Jenny in Zürich 6 in Nachachtung
der angeführten Tendenzen, sich Wandkonstruktionen für
städtische wie ländliche Verhältnisse patentieren ließ, die
eine erhebliche Verminderung der Baukosten gestattet,
ohne daß dabei Nachteile konstruktiver oder hygienischer
Art zu befürchten wären. Es ist sehr zu wünschen, daß
derartige Bestrebungen von Erfolg begleitet sind und
damit der Allgemeinheit ein großer Dienst geleistet wird.

ilîlbsnSîMîî».
Schweizer. Gewerbeverband. (Mitget.) Der Zen-

tralvorstand hielt vom 6. bis 8. Februar in Bern vier
fast vollzählig besuchte Sitzungen ab. Vorerst wurden
ein Bericht des Sekretariates über die Tätigkeit der Zen-
lralleitung seit letzter Sitzung entgegengenommen, das
Arbeitsprogramm und die Budgets der Zentralkasse, der
gewerblichen Lehrlingsprüsungen und des Vereinsorgans
pro 1918 angenommen, die Vorschläge für die Wahlen
in die Tpezialkommissionen für Presse und für Kredit-
fragen aufgestellt und als Redaktor des Vereinsorgans
„Schweizer. Gewerbezettung" aus 54 Bewerbern gewählt:
Herr Dr. jur. Zäch in Basel.

Die Gewerbegesetzgebung bildete Hauptgegen-
stand dieser Tagungen. Die Bundesgesetzentwürfe betr.

Berufslehre und Berufsbildung und betr. die

Arbeit in den Gewerben wurden in der Haupt-
sache nach den Vorlagen der Direktion mit wenigen
Änderungen angenommen und sollen nun an die im Früh-
jähr stattfindende Delegiertenversammlung wettergeleitet
werden, um sodann als Vorarbeiten für die eid g en.
Gewerbegesetzgebung den Bundesbehörden vorge-
legt werden zu können.

Der ron den Gewerlschastzn der Libensmilkl- und
Transportarbeiter eingne'chte Bundeigesetzentwurf betr.

die Arbeit in den Bäckereien und Konditoreien wurde zu

Handen des Volkswirtschaftsdepartementes in dem Sinne
begutachtet, es sei auf diesen Entwurf nicht einzutreten,
vielmehr diese Gesetzesmaterte in einem allgemeinen
Bundesgesetz betr. die Arbeit in den Gewerben zu regeln,
welche Gesetzgebung bestmöglich gefördert werden sollte.

Die Eingabe der schweizer. Wirte-, Bäcker- und Kon-
ditoren-Verbände betr. Fettrationierung an den Bundes-
rat wurde insoweit unterstützt, als diesen Berufen zur
Ausgleichung der Umsatzverluste der notwendige Gewerbe-

Zuschlag von 20°/g zugewiesen werden soll.

In bezug auf die Ausführung der eidg en. Unfall-
Versicherung wurden u. a. die Prämiensätze der Lehr-
linge diskutiert und dabei gewünscht, es möchte diese

Frage so geregelt werden, daß dadurch die Lehrlings-
Haltung nicht verhindert werde.

Kant onal - bündnerischer Wagnermeister Verband.
(Eiliges.) Unter dem Vorsitze des Herrn Caprez, Wag-
nermeister in Zuoz, tagten Sonntag den 19. dies die

Mannen des bündnerischen Wagnergewerbes in Chur zur
Gründung eines kantonal bündnerischen Wagnermetfter-
Verbandes. Die Versammlung war nicht so zahlreich
besucht, wie hätte erwartet werden können; aus einigen
Talschaften waren schriftliche Zustimmungserklärungen für
die Gründung eingegangen.

Die im Entwürfe vorliegenden Statuten wurden durch-
beraten und beschlossen, dieselben noch allen Talschafts-
seklionen zur endgültigen Vernehmlassung zuzustellen; auch

die Wagnermeister, welche einer Sektion nicht angehören,
werden noch zur Beratung zugezogen.

Einstimmig wurde hierauf die Gründung eines kan-

tonal-bündnerischen Wagnermeister-Verbandes beschlossen

und im Prinzipe die vorliegenden Statuten als solche

anerkannt. Die Wahl des Vorstandes «c. wurde auf
eine anfangs März 1918 stattfindende Versammlung ver-
schoben, zu der sodann lückenloser Besuch erwartet wird.
Ein Pretstarif wird bis zu dieser zweiten Versammlung
von den Sektionen ebenfalls vorberaten werden, so daß
ein solcher dann gleichzeitig in Kraft erklärt werden kann

mit der definitiven Annahme der Verbands-Statuten.
Die Mitgliedschaft beim kantonal bündnerischen Schmied-

und Wagnermeister-Verband wird beibehalten werden,
wie auch durch dieselbe, beim schweizerischen Verbände.

In der allgemeinen Umfrage wurde noch beschlossen,

an zustehende Stelle ein« Eingabe zu richten um Ver-
abfolgung einer Zusatz-Brotkarte für die Wagner; man
hielt es für durchaus richtig, daß, wenn die Schreiner,
Holzbieger, Retfaufzieher :c. eine Zusatz-Brotkarte als
„Schwerarbeiter" erhalten, so doch der Wagner ebenfalls
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